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Berufung in biefe leßtern nidjt erfolgen follte. Betrad)'
Un wir, um biefeö ju beweifen, bie Artillerie ttwaS na*

ber, biejenige ©pejialwaffe, bei weldjer am meiften über

Beläftigung ber Äaber gtflagt würbe.

©er Beftanb berArttlleriefompagnten beö Bunbeöauöjug«,

obne Barffanoniere unb Barftrain, welche ihre

befonbern ©djulen haben, beträgt 4792 Wann

bieju 20 Brojent Ueberjäplige 958^ „

gibt ein Sotal Von 5750 Wann.
SBei einer burchfcbnittlidjen ©ienftbauer Pol! 8 3abren

im Auöjug, werben baber alljährlich 720 tRefrttten er-

forberlidj, bie in fünf ©djulen füglidj unterridjtet werben

fönnen. sJiun werben in jebe ©cbjtle an Äabermann-

fepaft fommanbirt: 4Offtjiere, lOÄanonier» unbSjrain-

gefreite für bie ganje ©auer ber ©djule, unb 3 Äano-

nicrwadjtmeifter nebft 7 Äanonier» unbSrainforporalen

für bie jweite >§>älfte, woju bann nodj, je nadj Umftänben,

für bie ganje ober für eine fürjere ©auer bic Vier

erften Unterofftjiere ber Äompagnie (Abjutant-Unterofft-

jier, gelbweibel, gourier unb 5rainwadjtmeifter) einbe*

rufen werben, b. i. im ©anjen 28 Wann, ober für bie

fünfsRcfrutenfcbulen jährlich 140Wann. ©er reglemen*

tarifdje ©tanb ber Offijiere unb Unterofftjiere beträgt

nun 1394 Wann, unb eö trifft fomit biefer ©ienft jährlidj

10 Brojent beö gefammten Äaberbeftanbeö, worattö

ftd) ergibt, baß bei einem regelmäßigen ©ienftmedjfel

nidjt einmal fämmtlidje Unterofftjiere währenb ifjreö

adjtiäfjtigen Auöjügerbienfteö für eine Otefrutcnfcbule

in Anfprudj genommen werben, ©ei ben anbern SBaffen*

gattungen »erhält fiep bie ©adje ähnlich.
©arauö folgt, baß eine (Erleichterung berÄabermann*

fdjaft am beften baburd) erreidjt wirb, baß bie Äantone

ipre Äaber Polljählig halten, bie einjelnen Seute nadj
einer regelmäßigen, gut fontrolirten Steipcnfolge für ben

SJienft fommanbiren unb barauf palten, baß fte ohne

fepr wieptige ©rünbe niept baVon entbttnben werben,

am wenigften erft einige $age Vor bem beftimmten Ab*

marfdj, fo wie enblidj, baß bieÄantonc burch eine

regelmäßige JRefrutirung eine normale Abhaltung unb
Organifation ber {Kefrutenfurfe möglid) maepen. 3brerfeitö
werben bie eibg. Wilitärbebörben eine ju ftarfe
(Einberufung Von Äabermannfdjaft bei fleineren 9tefrutenbeta*

fepementen, fowie bie, meiftenö fdjäblidjeAblöfung Von

Unterofnjieren in ber Witte beö ÄurfeS Vermeiben. *-8ei

einer foldjen Ablöfung Verlaffen bie juerft (Erfcpienenen
bie ©chule, wenn bie 3eit fommt, wo fie etwaö Olcueö

lernen fönnen, unb bie nadjper (Einrücfenbett finb nidjt
gehörig Vorbereitet, um ben größtmöglichen Dlußen ju
erjielen. 3l»bem nimmt baö ©pftem ber Ablöfung eine

Viel bebeutenbere Anjabl Von Seuten in Anfprudj unb

foftet boppclte Warfdjtage.
(gortfeßung folgt.)

Siirict). ©ie©onntagö in SÜBinterüjur ftattgefunbene
Berfammlung beö ÄantonalofftjieröPereinö war jiemlieh
japlreidj befudjt unb erfreute fidj befonberö audj ber ZffeiU
nähme pteler einer bießfätligen (Sinlabung auf Perban*
fenöwertlje SBeife etttfpredjenber St. ©allen'fdjer Offtjieren.

(Sine grünblidje Beratfjung wegen ber Annahme
beö neuen (Srerjirreglementö, in welcher $r. Äomman¬

bant Wüller mit gewohnter Älarfjeit referirte, füljrte ju
bem Befdjfuffe:

1) ©aß bie ©efellfcpaft bie in golge ber SeVtfton
beö 9teglementö Von 1847 bewirftenAbänberun-

gett unb Neuerungen in ihrer ©efammtbeit alö

erfprießliep unb ju (Erhöhung bcrÄrtegÖtüdjtig-
feit ber Gruppe beförberlidj betrachte;

2) baß biefelbe bie jttVerfidjtlidje Hoffnung hege,

bie in nädjfter 3eit in 99ern jttfammentretenbe
Äommiffton werbe fiep nur ju einerWobiftfation
btö (Earre'S, bagegen nidjt ju anberweittgen Ab«

änberungen im ©inne einer Dtücffcbr jum Alten
bereit finben laffen;

3) überbieß fei ber Borftanb beauftragt, an ben

SSunbeöratp bie Bitte gelangen ju laffen: (Eö

wolle berfelbe baö Srerjirreglement für bie eibg.

3nfanterie, wie folcbeö auö ben Beratbungen bet

Äommiffton hervorgegangen, ber Bunbeöber-

fammlttng jur beftnitiVen Annahme Vorlegen

unb barauf Bebadjt nehmen, baß aud) baö

allgemeine ©ienftreglement im ©inne beö neuen

(Ererjirreglementö unb beö bei biefem Anlaffe

mobiftjirten ©acbtbienfteö in Vereinfactjenber

SBeife reVibirt wem.
Sin Von £rn. Oberft Ott auögearbeiteter Statuten»

entwurf für bie febweij. Wilitärgefellfcpaft würbe Vom

Borftanbe bebufö Uebermittlung an baö eibg. (Eentralfomite

jur Aufnahme inö SraftanbenVerjeicbniß überwie*

fen, unb ein auf jenen geftüßten eVentuellenStatutenent*

wutf für bie Äantonalfeftion 3ütid) foll in nädjfter
Berfammlung in nähere 33eratbung gejogen werben,

©aö erfcböpfenbe Oieferat beö- £xn. Äommanbant Stabler

über (Eentralifation beö Dfefrutemtnterridjtö erfreute

fid) einer fepr regen ^heilnapme, bie Vorgerücfte 3e't
geftattete jebodj niept, einen Befcpluß jeßt fchon ju
faffen, baber biefe Angelegenheit in näcbfter Berfammlung
wieber jur ©praepe gebraept werben foll. 3um nädjften
3ufammenfunftöorte würbe 3»ricb bejeidjnet. 3um
Bräftbenten beö Bereinö rüefte ftatutengemäß ber Bije-
präfibent, <£err Wajor Äonrab Bürfli, vor unb jum
Bijepräfibenten würbe $x. Oberftlieutenant Äonrab P.

(Sfcber gewäplt. ©ie freunbfepafttiebe (Einlabung ber

St. ©aller Offtjiere jum Befudje ipreö Äantonalfefteö
in SBpl ben 25. Wai, wirb hoffentlich beftenö erwiebert
werben. ((Eibg. 3tg.)

®t. ©allen. £err Oberftlieutenant hoffftetter hat
bie Offijiere fo eben mit einem neuen©djriftdjen erfreut,
baö feinem bereitö fepr Verbreiteten „3Bad> unb Sidjer-
beitöbienft" ergänjenb an bie Seite tritt. (Eö führt ben

Sitel: „©er Beberfungöbienft bei ©efdjüßen", unb
behanbelt bie ©etailö biefeö biöher fepr Verfümmerten

©ienftjweigeö flar, einläßlid) unb mit Anführung einer

Wenge Von Beifpielen auö ber Äriegögefdjicbte. £err
Cberft 3ifgfer ließ bei bem ÄabcrÖfttrfe an ber Äreujftraße

im grübjabr 1853 einige ©rttnblinien beö Be-
becfttngöbienfteö ben Dfftjieren litpograppirt mittpeilen,
biefelben gelangten aber nidjt in ben©rucf. Um fo mept

ift anjunebmen, eö werbe baö SBerfcben beö^rn.
Oberftlieutenant hoffftetter jabfrcidje Sefer ftnben, ba wir ein

äbnlidjeö in ber fdjweij. Wilitärltteratur umfonft fudjen
unb aucpbieauölänbifdjenurBruchftüefebietet. (£agbl.)

- ist -
berufung in diese letztern nicht erfolgen sollte. Betrachten

wir. um dieses zu beweisen, die Artillerie etwas nä«

her, diejenige Spezialwaffe, bei welcher am meisten über

Belästigung der Kader geklagt wurde.

Der Bestand derArtilleriekompagnien des Bundesaus-

zugS, ohne Parkkanoniere und Parktrain, welche ihre

besondern Schulen haben, beträgt 4792 Mann

hiezu 20 Prozent Ueberzählige 958^ „

gibt ein Total Von 5750 Mann.
Bei einer durchschnittlichen Dienstdauer Voi, 8 Jahren

im Auszug, werden daher alljährlich 720 Rekruten

erforderlich, die in fünf Schulen füglich unterrichtet werden

können. Nun werden in jede Schule an Kadermannschaft

kommandirt: 4Ofstziere, 10 Kanonier- undTrain-

gefreite für die ganze Dauer der Schule, und 3 Kano-

nierwachtmeister nebst 7 Kanonier- und Trainkorporalen

für die zweite Hälfte, wozu dann noch, je nach Umständen,

für die ganze oder für eine kürzere Dauer die vier

ersten Unteroffiziere der Kompagnie (Adjutant-Unteroffizier,

Feldweibel, Fourier und Trainwachtmeister) einberufen

werden, d. i. im Ganzen 28 Mann, oder für die

fünfRckrutenschulen jährlich 140Mann. Der reglementarische

Stand der Ofsiziere und Unterofsiziere betragt

nun 1394 Mann, und es trifft somit dieser Dienst jährlich

10 Prozent des gesammten Kaderbestandes, woraus

flch ergibt, daß bei einem regelmäßigen Dienstwechsel

nicht einmal sämmtliche Unterofsiziere während ihres

achtjährigen Auszügerdienstes für eine Rekrutenschule

in Anspruch genommen werden. Bei den andern

Waffengattungen verhält sich die Sache ähnlich.
Daraus folgt, daß eine Erleichterung derKadermann-

schaft am besten dadurch erreicht wird, daß die Kantone

ihre Kader vollzählig halten, die einzelnen Leute nach

einer regelmäßigen, gut kontrolirten Reihenfolge für den

Dienst kommandiren und darauf halten, daß sie ohne

sehr wichtige Gründe nicht davon entbunden werden,

am wenigsten erst einige Tage vor dem bestimmten

Abmarsch, so wie endlich, daß dieKantonc durch eine

regelmäßige Rekrutirung eine normale Abhaltung und
Organisation der Rekrutenkurie möglich machen. Ihrerseits
werden die eidg. Militärbehörden eine zn starke

Einberufung Von Kadermannschaft bei kleineren Nekrutendeta-

schementen, sowie die, meistens schädlicheAblösung von

Unteroffizieren in der Mitte deS Kurfes vermeiden. Bei
einer folchen Ablösung verlassen die zuerst Erschienenen
die Schule, wenn die Zeit kommt, wo sie etnas Neues
lernen können, und die nachher Einrückenden sind nicht
gehörig Vorbereitet, um den größtmöglichen Nutzen zu

erzielen. Zudem nimmt das System der Ablösung eine

Viel bedeutendere Anzahl von Leuten in Anspruch und
kostet doppelte Marschtage.

(Fortsetzung folgt.)

Schweiz.
Zürich. Die Sonntags in Winterthur ftattgefundene

Versammlung des Kantonalofsiziersvereins war ziemlich
zahlreich besucht und erfreute stch besonders auch der
Theilnahme vieler einer dießfälligen Einladung auf Verdun-
kenswerthe Weife entsprechender St. Gallen'fcher Ofsizieren.

Eine gründliche Berathung wegen der Annahme
deö neuen Ererzirreglements, in welcher Hr. Komman¬

dant Müller mit gewohnter Klarheit referirte, führte zu
dem Beschlusse:

1) Daß die Gesellschaft die in Folge der Revision
des Reglements von 1847 bewirkten Abänderungen

und Neuerungen in ihrer Gesammtheit als

ersprießlich und zu Erhöhung dcrKriegstüchtig-
keit der Trnppe beförderlich betrachte ;

2) daß dieselbe die zuversichtliche Hoffnung hege,

die in nächster Zeit in Bern zusammentretende

Kommission werde sich nur zu einerModiflkation
des Carre's, dagegen nicht zu anderweitigen
Abänderungen im Sinne einer Rückkehr zum Alten
bereit finden lassen;

3) überdieß sei der Vorstand beauftragt, an den

Bundesrath die Bitte gelangen zu lassen: ES

wolle derselbe das Ererzirreglement für die eidg.

Infanterie, wie solches aus den Berathungen der

Kommisston hervorgegangen, der Bundesversammlung

zur definitiven Annahme Vorlegen

und darauf Bedacht nehmen, daß auch das

allgemeine Dienstreglement im Sinne des neuen

Ererzirreglements und deS bei diesem Anlasse

modifizirten Wachtdienstes in vereinfachender

Weise revidirt werde.

Ein von Hrn. Oberst Ott ausgearbeiteter Statutenentwurf

für die schweiz. Militärgesellschaft wurde vom

Vorstande behufs Uebermittlung an das eidg. Centralkomite

zurAufnahme ins Traktandenverzeichniß überwiesen,

und ein auf jenen gestützten eVentuellenStatutenent-

wnrf für die Kautonalsektion Zürich soll in nächster

Versammlung in nähere Berathung gezogen werden.

Das erschöpfende Referat deS Hrn. Kommandant Stadler

über Centralisation des Rekrutenunterrichts erfreute

sich einer sehr regen Theilnahme, die vorgerückte Zeit
gestattete jedoch nicht, einen Beschluß jetzt schon zu faf-
fen, daher diese Angelegenheit in nächster Versammlung
wicder zur Sprache gebracht werden svll. Zum nächsten

Zusammenkunftsorte wurde Zürich bezeichnet. Zum
Präsidenten des Vereins rückte statutengemäß der

Vizepräsident, Herr Major Konrad Bürkli, vor und zum
Vizepräsidenten wurde Hr. Oberstlieutenant Konrad V.

Escher gewählt. Die freundschaftliche Einladung der

St. Galler Offiziere zum Besuche ihres KantonalfesteS
in Wyl den 25. Mai, wird hoffentlich bestens erwiedert
werden. (Eidg. Ztg.)

St. Gallen. Herr Oberstlieutenant Hoffstetter hat
die Offiziere so eben mit einem neuen Schriftchen erfreut,
das seinem bereits sehr Verbreiteten „Wach- nnd
Sicherheitsdienst" ergänzend an die Seite tritt. Es führt den

Zitel: „Der Bedeckungsdienst bei Geschützen", und
behandelt die Details diefes bisher sehr verkümmerten

Dienstzweiges klar, einlaßlich und mit Anführung einer

Menge von Beispielen aus der Kriegsgeschichte. Herr
Oberst Ziegler ließ bei dem Kaderskurse an der Kreuz-
straße im Frühjahr 1853 einige Grundlinien des Be-
deckungsdiensteS den Offizieren lithographirt mittheilen,
dieselben gelangten aber nicht in den Druck. Um so mehr
ist anzunehmen, es werde das Werkchen desHrn.
Oberstlieutenant Hoffstetter zahlreiche Leser finden, da wir ein

ähnliches in der schweiz. Militärltteratur umsonst suchen

und auch die ausländische nur Bruchstuckebietet. (Tagbl.)
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